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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Stand: November 2025

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln alle Verträge über Film-, Medien- und
Produktionsleistungen der ASTAT Filmproduktion, Inhaber Christopher Zahlten (nachfolgend
„Auftragnehmer“).

1. Geltungsbereich
Diese AGB gelten für alle Verträge über Film-, Video-, Foto-, Audio- und Medienproduktionen sowie
konzeptionelle und beratende Leistungen, die die ASTAT Filmproduktion für Auftraggeber erbringt.
Sie gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Mit Verbrauchern werden nur in Ausnahmefällen Verträge
geschlossen.

2. Vertragsgegenstand und Vertragsschluss
Der Auftragnehmer entwickelt, produziert und realisiert audiovisuelle Werke (z. B. Dokumentar-,
Image-, Produkt- und Kampagnenfilme) und erbringt konzeptionelle und redaktionelle Leistungen.
Der Vertrag kommt durch schriftliche Annahme eines Angebots oder Auftragsbestätigung zustande.

3. Vergütung
Die vereinbarte Vergütung versteht sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. 50 % des Honorars sind bei
Auftragserteilung fällig, 50 % bei Abnahme. Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Zahlung
über.

4. Urheber- und Nutzungsrechte
Alle Rechte an den vom Auftragnehmer erstellten Werken verbleiben beim Auftragnehmer, sofern sie
nicht ausdrücklich übertragen werden. Der Auftraggeber erhält nach vollständiger Bezahlung ein
einfaches Nutzungsrecht am finalen Werk. Der Auftragnehmer ist berechtigt, das Werk oder Auszüge
daraus zeitlich und räumlich unbegrenzt zu Eigenwerbezwecken (Showreel, Website, Social Media,
Festivals, Preisbewerbungen) zu verwenden.

5. Haftung
Der Auftragnehmer haftet unbegrenzt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von
Leben, Körper oder Gesundheit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und nur für den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden.

6. Schlussbestimmungen
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hofheim am Taunus. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss



des UN-Kaufrechts.
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